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 Veröffentlicht am 31.01.2020

Norm

VerwGesG §36

KartG §4

ABGB §19

Rechtssatz

Bei der Verletzung eines Kontrahierungszwangs kann der Begünstigte zwischen einer Klage auf Abgabe der

Zustimmungserklärung zum Vertrag oder einer Klage auf unmittelbare Leistung wählen. Die eigenmächtige

Durchsetzung des Erfüllungsanspruchs ist allerdings unzulässig, außer staatliche Hilfe käme zu spät.

Entscheidungstexte

30 R 5/20f

Entscheidungstext OLG Wien 31.01.2020 30 R 5/20f
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